Information und Vorlage zum Nachweis eines Praktikumsplatzes für das
Einjährige Berufskolleg für Sozialpädagogik (1BKSP) 

Sehr geehrte Einrichtungsleitungen, sehr geehrte Praxisanleitungen,
wir danken Ihnen herzlich, dass Sie eine:n Schüler:in im 1BKSP begleiten und einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen. 
Das 1BKSP bereitet auf die Erzieher:innenausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik vor (schulisch oder praxisintegriert). Ziel ist es, fachliche Grundlagen zu vermitteln, die Handlungskompetenz und Persönlichkeit der Schüler:innen zu fördern und zu prüfen, ob sie für den Beruf geeignet sind.
Die Praxiszeiten umfassen zwei Tage pro Woche in Vollzeit. Außerdem gibt es Blockpraktika, damit die Schüler:innen z. B. den Wochenablauf in der Einrichtung kennenlernen. So werden Schule und Praxis gut miteinander verzahnt.
[bookmark: _Hlk212624395]Zu Schuljahresbeginn erhalten Sie eine Praxishandreichung mit allen wichtigen Inhalten und Terminen. Auf unserer Schulhomepage gibt es ebenfalls allgemeine Informationen. Zudem erhalten Sie über eine Cloud auch Zugang zu allen wichtigen Inhalten und zu den verschiedenen digital nutzbaren Formularen. 
[bookmark: _Hlk212624430]Die Schüler:innen werden in der Praxis in der Regel von einer sozialpädagogischen Fachkraft (§ 7 Abs. 2 Nr. 1–3 KiTaG, meist staatlich anerkannte:r Erzieher:in) mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung angeleitet. Ausnahmen von dieser Regelung besprechen Sie bitte im Vorfeld mit der Schule.
[bookmark: _Hlk212624571]Die Schüler:innen suchen ihren Praktikumsplatz selbst. Die Entfernung zur Schule darf höchstens 30 km betragen. Der Nachweis des Praktikumsplatzes muss spätestens vor den Sommerferien am offiziellen Aufnahmetag[footnoteRef:1] bei der Schule abgegeben werden. Die Vorlage des Praktikumsplatznachweises ist Voraussetzung für die Aufnahme in das 1BKSP.  [1:  Dienstag in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien.] 

[bookmark: _Hlk212624600]Bei Fragen und weiteren Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung.  
[bookmark: _Hlk212631086][bookmark: _Hlk212624618]Email: julia.wockel@schule.bwl.de
Sekretariat:  07161/613-100
Telefon Durchwahl: 07161/613-106 

Bitte beachten Sie die angefügten Praktikumsinformationen und Regelungen. 
[image: ]
Mit freundlichen Grüßen


Julia Wockel
Abteilungsleiterin Sozialpädagogik

[bookmark: _Hlk155175005]Überblick Praxisphasen im Einjährigen Berufskolleg für Sozialpädagogik (1BKSP) an der Justus-von-Liebig-Schule Göppingen 
	
Tagespraxis
Zwei Praxistage pro Woche
Montag + Dienstag 


Praxisblöcke
1 Kennenlernwoche in der dritten Schulwoche ab Schuljahresbeginn
2 Vertiefungswochen im Juli 

Die Praxisphase beginnt nach zwei Einführungswochen an der Schule mit einer Kennenlernwoche (dritte Schulwoche). Daran an schließt sich die Tagespraxis. 

Praxiseinrichtung
Vorschulischer Bereich /
Tageseinrichtung für Kinder von 0 – 6 Jahren (vorzugsweise 3 – 6 Jahre),





Die genauen Zeiträume bzw. Termine entnehmen Sie bitte aus der Praxishandreichung, diese wird zum Schuljahresbeginn ausgegeben. 
Weitere Praktikumsinformationen und Regelungen
[bookmark: _Hlk212625683]O r g a n i s a t i o n  d e s  P r a k t i k u m s
· Die praktische Ausbildung findet in Kindergruppen von 0 bis 6 Jahren statt, bevorzugt 3 bis 6 Jahre. Einsätze in Schulkindgruppen sind nicht möglich.
· [bookmark: _Hlk212625227]Die Arbeitszeit beträgt zwei Tage pro Schulwoche in Vollzeit. Davon sind etwa 6 Stunden „am Kind“ und 2 Stunden für Vor- und Nachbereitung oder Besprechungen („Verfügungszeit“).
· Die Praxistage sind Montag und Dienstag. 
· In der dritten Schulwoche gibt es einen einwöchigen Praxisblock, um die Einrichtung und die Kinder kennenzulernen. Im Juli folgt ein zweiwöchiger Praxisblock zur Vertiefung.
· [bookmark: _Hlk212625365]Es gibt keinen Anspruch auf Vergütung.
· Zwischen Oktober und November erhalten die Schüler:innen eine Hygieneschulung.
· [bookmark: _Hlk212625491]Der Nachweis einer Masernschutzimpfung muss zum Schuljahresbeginn der Schule vorgelegt werden.
· Die Schüler:innen sind während des Praktikums über die Unfallkasse der Schule versichert. Diese gesetzliche Schülerunfallversicherung deckt nur Gesundheitsschäden ab – also Unfälle, bei denen jemand verletzt wird. Haftpflichtschäden (z. B. wenn etwas kaputtgeht oder beschädigt wird) sind nicht mitversichert. Deshalb wird zu Beginn des Schuljahres im 2BKSP1 eine zusätzliche Schüler-Versicherung abgeschlossen. Diese gilt einmalig für das gesamte Schuljahr und deckt weitere Schäden ab. 
· [bookmark: _Hlk212625655] Für Praktika in Kindertagesstätten oder ähnlichen Einrichtungen benötigen die Schüler:innen ein erweitertes Führungszeugnis. Es zeigt, ob strafrechtliche Einträge vorliegen, die für die Arbeit mit Kindern oder schutzbedürftigen Personen relevant sind. Die Schule informiert die Schüler:innen, wie und wo sie das Zeugnis beantragen können. Das Zeugnis muss vor Beginn oder auf Nachfrage der Einrichtung vorgelegt werden. 

A u f g a b e n  d e r  P r a x i s e i n r i c h t u n g
· [bookmark: _Hlk212625742][bookmark: _Hlk212631195]Die Einrichtung stellt für die Anleitung eine qualifizierte Fachkraft (meist staatlich anerkannte Erzieher:in) mit mindestens 2 Jahren Berufserfahrung. Ausnahmen müssen mit der Schule abgesprochen werden.
· [bookmark: _Hlk212631220]Die Praxisanleitung führt regelmäßige Gespräche zur fachlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung des Ausbildungsplans mit den Schüler:innen und erstellt am Ende des Praktikums eine Beurteilung mit Notenvorschlag.
· Fehlzeiten der Schüler:innen werden der Praxislehrkraft rechtzeitig gemeldet, damit die Schule unterstützen kann.
· Die Praxislehrkraft kann mindestens einmal pro Halbjahr einen Praxisbesuch durchführen. Bei Problemen kann sie auch öfter kommen.
· Die Schüler:innen bearbeiten Aufgaben nach dem Ausbildungsplan und erhalten Unterstützung. Sie können auch zusätzliche Aufgaben von der Einrichtung bekommen.
· Die Schüler:innen bekommen genug Zeit zur Vorbereitung und Nachbereitung ihrer Praxistage.
· Die Praxisanleitung nimmt an Anleitungstreffen teil.

A u f g a b e n  d e r  S c h ü l e r : i n n e n
· [bookmark: _Hlk212625770]Die Schüler:innen befolgen die Anweisungen der pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung.
· Die Praxiszeiten werden regelmäßig nach Vorgabe der Schule absolviert.
· Bei Krankheit oder anderen Abwesenheiten informieren die Schüler:innen sowohl die Einrichtung als auch die Schule. Das Fehlzeitenmanagement der Abteilung Sozialpädagogik ist zu beachten. Die Vorgehensweise wird zu Beginn des Schuljahres mit der Klassenlehrkraft erklärt.
· Ein Wechsel der Praxisstelle ist nur möglich, wenn es besondere Gründe gibt und die Ausbildungsziele sonst gefährdet wären. Vorab ist immer ein Gespräch mit der Praxislehrkraft erforderlich.
· Die Schüler:innen wahren Verschwiegenheit über alle dienstlichen Angelegenheiten, auch nach dem Praktikum.
· [bookmark: _Hlk212631426]Alle Praxisformulare und Nachweise müssen sorgfältig geführt und auf Verlangen der Schule vorgelegt werden. Der Ausbildungsplan ist Grundlage der praktischen Ausbildung. Die Unterlagen für die Praxisanleitungen sind zeitnah nach Erhalt abzugeben. 
· Die Schüler:innen arbeiten entsprechend ihres Ausbildungsstandes aktiv mit, erledigen ihre Aufgaben zuverlässig und nutzen die Zeit in der Praxis, um Erfahrungen zu sammeln und zu lernen.

A u f g a b e n  d e r  S c h u l e
· [bookmark: _Hlk212625867][bookmark: _Hlk212631502]Prüfung der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen.
· [bookmark: _Hlk212631522]Zu Beginn des Schuljahres erhalten Schüler:innen und Praxisanleitungen eine Praxishandreichung mit allen Inhalten und Terminen des Praktikums. Über eine Cloud werden zusätzlich alle Materialien digital zugänglich gemacht. 
· [bookmark: _Hlk212631577]Zum Austausch und zur Klärung von Fragen gibt es ein Anleitungstreffen zu Schuljahresbeginn. Bei Bedarf kann ein weiteres Treffen im Schuljahr stattfinden. Ein individueller Austausch mit der Praxislehrkraft ist jederzeit möglich. 
· Die Schüler:innen werden im Unterricht auf das Praktikum und die Praxisbesuche vorbereitet. Alle notwendigen Unterlagen werden rechtzeitig ausgeteilt und müssen an die Praxisanleitung weitergegeben werden.
· [bookmark: _Hlk212631594]Praxisbesuche und schriftliche Aufgaben werden zwischen den Schüler:innen und der Praxislehrkraft individuell besprochen und reflektiert.
· Während des Praktikums werden die Schüler:innen von einer Praxislehrkraft betreut. Sie steht auch der Einrichtung bei Fragen oder Problemen zur Verfügung. Die Kontaktdaten werden zu Schuljahresbeginn ausgehändigt.
· Zwischen Oktober und November erhalten die Schüler:innen eine Hygieneschulung.
· Die Schule sorgt dafür, dass die Schüler:innen regelmäßig Rückmeldung zu ihren Leistungen und Fortschritten bekommen.
· Bei Problemen oder Konflikten zwischen Schüler:innen und Praxisstellen unterstützt die Schule aktiv bei der Klärung.
· Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt die Justus-von-Liebig Schule. Zum Zwecke einer optimierten inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung des schulischen Unterrichts mit der praktischen Ausbildung stellt die Schule, gemeinsam mit der ausbildenden Praxisstelle, einen Ausbildungsplan auf.

[image: ]Praktikumsplatznachweis 1BKSP
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[bookmark: _Hlk155175356]Praktikumsplatznachweis für das
 Einjährig Berufskolleg für Sozialpädagogik (1BKSP)
[bookmark: _GoBack]
Dieses Formular dient als Bestätigung für einen Praktikumsplatz im Schuljahr       zwischen

	Name Schüler:in:
     

	Kontaktdaten (Telefon, Email):
     

	und

	Name der Einrichtung: 
     

	Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Email, Leitung):
     

	Träger der Einrichtung
     

	Kontaktdaten (Telefon, Email) 
     


	Angaben zur Praxisanleitung (Name, Vorname, Berufsbezeichnung)
     
Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung sind vorhanden:
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| ja |_| nein
Falls planungsbedingt noch keine Angaben möglich sind, reichen Sie diese Informationen bitte nach.


[bookmark: _Hlk212626075]
Die Praktikumsinformationen und Regelungen auf den Seiten 1-3 des Dokumentes habe ich zur Kenntnis genommen und stimme diesen zu. 


…………………………………………………………………………………….		………………………………………………………………………………………
Datum, Stempel und Unterschrift Einrichtungsleitung                            Datum, Unterschrift Schüler:in
    

………………………………………………………………………………………                        …………………………………………………………………………………….
Datum, Unterschrift gesetzliche Vertretung (bei Minder-                       Datum, Unterschrift Fachschule für Sozialpädagogik
jährigkeit der:s Schüler:in)               	 

*wenn Sie von uns keine Rückmeldung erhalten, gilt der Praktikumsplatz als genehmigt. Falls es Nachfragen etc. gibt, melden wir uns zeitnah nach Abgabe dieser Bestätigung bei Ihnen. Der Praktikumsplatznachweis wird bei Ihren Bewerbungsunterlagen an der Schule abgelegt. Bitte machen Sie sich vor Abgabe eine Kopie vom Praktikumsplatznachweis.                            
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